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3001                   13.02.2017 

Fabian Dübner, 1521 

 

 

 

GB 3, Herr Schubert 

„Mit der Bitte um Kenntnisnahme“ 

 

 

 

Haushaltsplanung 2017 

Hier: Fragen zu 3001 im GSI-Ausschuss am 14.02.2017 

 

 

Sehr geehrter Herr Schubert, 

 
Frau Jana Schulze stellte in Vorbereitung des GSI-Ausschusses zur Stellenausstattung und 

zu den Personalaufwendungen folgende Frage: 

 

Stellenausstattung 

Von 51,25 VZE in 2016 auf 29,75 VZE in 2017 verringert (gesamt: - 21,5 VZE) 

 

Personalaufwendungen 

Bei 51,25 VZE in 2016 betrugen die Personalkosten 1.872.300,- € 

Für 29,75 VZE in 2017 werden 1.785.700,- € veranschlagt. 

Sind nach meiner Berechnung 86.600,- € weniger, die für 21,5 VZE die wegfallen. 

 

Frage: Wie sind diese im Vergleich zur großen Zahl an wegfallenden VZE doch gering 

wegefallenden Personalaufwendungen zu erklären? 

 

a) Sachstand 2016 

Der Fachstelle standen in 2016 insgesamt 51,25 VZE mit geplanten Personalausgaben in 

Höhe von 1.872.300€ zur Verfügung. 

 

Realisiert wurden in 2017 insgesamt 47 VZE – 4,25 VZE blieben unbesetzt. Insgesamt 

sind tatsächlich 1.312.945,65 € Personalkosten angefallen, von denen 718.060,89 € über 

Erträge gedeckt wurden. Die Erträge sind dabei noch nicht abschließend, da aus den 

Bundesförderungen „JUGEND STÄRKEN im Quartier“, „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 

Quartier“ und „Perspektive Wiedereinstieg“ noch Einnahmen für 2016 geltend gemacht 

werden. 

 

b) Planung 2017 

Für 2017 plant die Fachstelle mit 29,75 VZE, davon sind aktuell 21,25 VZE über 

laufende/bewilligte Projekte bereits, mit prognositizierten Kosten i.H.v. 1.312.700,00€ 
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besetzt. 8,5 VZE sind aktuell als Platzhalter im Stellenplan, die erst mit Bewilligung durch 

Landes-/Bundesbehörden aktiviert werden. 

 

c) Erklärung Differenz 

Die Differenzen zwischen Planzahlen aus dem Stellenplan und tatsächlichen IST-Werten 

aus H&H ist dem Umstand der freiwilligen Leistung der Fachstelle geschuldet. Die 

Fachstelle finanziert sich aktuell (Personal- und Sachausgaben) zu 75% aus Förderungen 

des Landes- und Bundes sowie der EU. Dabei sind wie bereits in 2016 4,25 VZE in 2017 

insgesamt 8,5VZE im Stellenplan enthalten, die ausschließlich bei der Akquise weiterer 

Fördermittel realisiert werden. 

 

Zudem wurde in 2016 die „kommunale Initiative Arbeit Potsdam“ 

(Beschluss:14/SVV/0147) beendet. Im Rahmen dieser wurden insgesamt 40 Stellen mit je 

0,75 VZE im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigung realisiert. Diese Stellen 

befinden sich in 2017 nicht mehr im Stellenplan der Fachstelle. Die Stellen sind in 2016 

mit einer E 2 (Ü) bzw. einer E 3 entlohnt worden. 

 

Die höheren Ausgaben sind dabei dem Umstand geschuldet, dass die entfallenen 

Personalkosten aus der öffentlich geförderten Beschäftigung geringer sind, als „reguläre“ 

Stellen die über Beschlüsse der SVV (15/SVV/0605 und 15/SVV/0743) und Landes- oder 

Bundesförderungen (Bildungskoordination für Neuzugewanderte mit 1,0 VZE, Stadt-

Umland-Wettbewerb mit 2,0VZE) realisiert werden. Hierbei liegt die Eingruppierung 

erfahrungsgemäß bei einer E 9 bzw. E 10. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Fabian Dübner 

 

 



Beantwortung der Fragen von Frau Jana Schulze zum HH 2017 – Geschäftsbereich 3 vom 

02.02.2017 zur Beantwortung von Herrn Thomann im GSI am 14.02.2017 

 

2. Seite 272 ff. HH 2017, GB 3 

Gesamtverwaltung 41 Gesundheitsdienste     Produktverantwortlich: 

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege   38 - Frank Thomann 

Fachbereich 41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz 

                                   /Gesundheitspflege 

Fragen von Frau Jana Schulze: 

1. Stellenaufwuchs um 3 VZE – Welche zusätzlichen Aufgabenbereiche sollen 

damit abgedeckt werden? 

2. Aufwuchs bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 42.400,- € 

auf 100.200,- € - Welche konkreten Leistungen sind das? 

 

 

Antworten 

 
Zu 1.) Im KJGD wurde eine Arztstelle 1,0 VZE und eine Arzthelferstelle 0,5 VZE geschaffen, 

um den gestiegenen Anforderungen bei steigender Bevölkerungszahl in Potsdam 
aber auch durch die zunehmende Zahl an Kinder aus der Umgebung (die in der LHP 
zur Schule gehen) gerecht werden zu können. Insbesondere der Aufwand für die 
Asylsprechstunde wird von den Kollegen mit abgedeckt.  
Im AvD wurde eine Arztstelle 1,0 VZE und eine Sozialarbeiterstelle 0,75 VZE 
geschaffen, um den gestiegenen Anforderungen des Infektionsschutzes (gestiegene 
Zahlen TBC – Umgebungsuntersuchungen  und Überwachung Behandlung, 
Ausbruchsmanagement in den GU´s (z.B. Krätze) gerecht werden zu können. 
Hierunter fallen auch die notwendigen Hygieneüberwachungen der GU´s und 
anderen Einrichtungen gemäß §36 Infektionsschutzgesetz. 

 
Zu 2.) Schon für 2016 war in diesem Produkt der Planansatz für die Aufwendungen zu gering 

gewählt, so dass nun eine Erhöhung erfolgte.  
In 2016 wurde die Impfstelle reaktiviert. Perspektivisch soll hier der Bereich der 
Reiseimpfungen wieder aufgenommen werden. Die erhöhten Kosten entstehen durch 
die Reaktivierung und auf Grund der höheren Ausgaben beim notwendigen 
Verbauchsmaterial (Infektionszahlen!).  
Des Weiteren führen auch die Leistungen für die Impfsprechstunde für Flüchtlinge in 
den GU´s zur Erhöhung der Aufwendungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Seite 276 ff. HH 2017, GB 3 
 

Gesamtverwaltung 41 Gesundheitsdienste     Produktverantwortlich: 

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege   38 - Frank Thomann 

Fachbereich 41401 Gesunde Landeshauptstadt 

wesentliche Leistungen 

Ehrenamt 

Netzwerk - Älter Werden 

Gesundheits- und Sozialberichte 

Zu den Angaben der HH 2017, GB 3, auf Seite 276 ff. hat Frau Jana Schulze folgende Fragen:  

1. Welche konkreten Aufgaben fallen weg? 

2. Was bedeuten die rot markierten Abkürzungen? 

3. Wo im HH des GB 3 finden wir die zu erbringenden wesentlichen Leistungen 

wieder? 

4. Durch wen/wie werden die Netzwerke-Kooperationspartner künftig 

koordiniert? 

 

Antworten 

 
Zu 1.) Die Darstellung des Stellenplans im Entwurf der HH Satzung ist nicht korrekt. Es sind 

folgende Stellen auch in 2017 geplant: 
 

1,0 Flüchtlingskoordination 
1,0 Ges-u. Soz. Planung 
1,0 Sucht 
1,0 Psychiatrie 
1,0 Leitung 
1,0 Qualitätsmanagement 
 
Es fallen keine Leistungen/ Aufgaben weg.  

 
Zu 2.) AU Tage = Tage der Arbeitsunfähigkeit 
 BGM = Betriebliches Gesundheitsmanagement  
 
Zu 3.) Die zu erbringenden wesentlichen Leistungen finden sich im Produkt 4140100 wieder. 
 

Zu 4.) Die Netzwerke werden weiterhin durch die jeweiligen Planer/Koordinatoren betreut. 



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

17/SVV/0041

öffentlich
Betreff:
Gehwegsanierung im Ortsteil Fahrland

Erstellungsdatum 09.01.2017
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion DIE aNDERE

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

25.01.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, wie die Gehwege im alten 
Ortskern Fahrlands schnellstmöglich in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden können. 

Die Stadtverordneten sollen im Mai 2017 über den Sachstand informiert werden.

Julia Laabs und Christian Kube
Fraktionsvorsitzende

Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

TOP 4.1



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung: 

Die Gehwegverhältnisse in  der Priesterstraße, Ketziner Straße und Döberitzer Straße im alten 
Ortsteil von Fahrland sind in einem denkbar schlechten Zustand. Entweder existiert gar keine 
Befestigung und Bäume stehen mitten im Weg. An anderen Stellen gibt es zwar Wege, diese sind 
aber zum Teil stark beschädigt. 

Mit der heutigen demografischen Entwicklung ist diese Situation nicht vereinbar. Immer mehr 
Menschen sind auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen. Auch für Menschen mit Behinderungen 
oder Familien mit Kindern sind sichere und begehbare Wege eine wichtige Voraussetzung für eine 
selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Landeshauptstadt Potsdam. 

TOP 4.1



Priesterstraße

Priesterstraße

TOP 4.1



Priesterstraße

Ketziner Straße

TOP 4.1



Döberitzer Straße

Ketziner Straße

TOP 4.1



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

17/SVV/0059

öffentlich
Betreff:
Aufbau eines Inspektionsteams zur Kontrolle der von Trägern betriebenen Einrichtungen der LHP

Erstellungsdatum 10.01.2017
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion CDU/ANW

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

25.01.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der Verantwortung der LHP für die sozialen 
Einrichtungen der Stadt und zur Sicherstellung eines hohen Qualitätsstandards unter Einbeziehung 
der Träger ein - nach einheitlichen Kriterien arbeitendes - Inspektionsteam aufzubauen. Das Team 
hat die Aufgabe, zusammen mit den Fachbereichen, Kontrollkriterien zu entwickeln, die 
Fachbereiche zu unterstützen, die Erfüllung der Verträge zu kontrollieren, Fehlentwicklungen zu 
erkennen und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln.

Dem Hauptausschuss ist erstmals im Mai 2017 über den Stand der Umsetzung, danach alle drei 
Monate bis zur vollen Arbeitsfähigkeit des Teams, zu berichten.

gez. 
Fraktionsvorsitzende/r
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

TOP 4.2



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

In der Landeshauptstadt Potsdam sind zahlreiche Aufgaben vor allem im sozialen Bereich an freie 
Träger übergeben. Konsequente Qualitätssicherung und Evaluation sind Aufgabe des Auftraggebers. 
Zur Sicherstellung einer vollständigen Auftragserfüllung und eines effizienten Mitteleinsatzes sind 
klare Vorgaben und einheitliche Standards für die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den 
freien Trägern erforderlich. Im Rahmen der Aufsichtspflicht sind daher geeignete 
Kontrollmechanismen zu nutzen.

TOP 4.2



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

17/SVV/0142

öffentlich
Betreff:
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen

Erstellungsdatum 06.02.2017
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

01.03.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordentenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in der Landeshaupstadt Potsdam die Einrichtung einer 
unabhängigen Teilhabeberatung zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen vorzubereiten und unverzüglich nach 
Erlass der entsprechenden Förderrichtlinie des BMAS deren Förderung zu beantragen und letztlich 
zu errichten und zu betreiben.

gez. Peter Schüler

FraktionsvorsitzenderUnterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

TOP 4.3



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG) vom 23. Dezember 2016 sieht das geänderte SGB Buch IX, § 32 
eine ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderungen und von mit 
Behinderung bedrohten Menschen vor, die niedrigschwellig und unabhängig von den 
Beratungsangeboten der Rehabilitationsträger bestehen soll. Das BMAS wird durch das Gesetz 
verpflichtet, diese unabhängige Beratung zu fördern.

Da auch in Potsdam eine Vielzahl von Rehabilitationsträgern zu den Leistungserbringern gehören 
wird, ist die Einrichtung einer unabhängigen Beratung der Betroffenen, gerade auch über die 
verschiedenen Rehabilitationsträger und deren unterschiedliche Leistungen unerlässlich und sollte 
unverzüglich in Angriff genommen werden.

TOP 4.3



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

17/SVV/0172

öffentlich
Betreff:
Gesamtkonzept für die Stadtteilarbeit ab 2018

Erstellungsdatum 14.02.2017
Eingang 922:

Einreicher: Fraktionen SPD, CDU/ANW

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

01.03.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen einer neuen Gesamtbetrachtung zu prüfen, wie 
die Stadtteilarbeit in Potsdam angesichts der Herausforderungen der wachsenden Stadt über das 
Jahr 2017 hinaus auf hohem Niveau verstetigt werden kann. 
Die Prüfung soll stadtteilspezifische bestehende Strukturen betrachten, Bedarfe ermitteln, 
Handlungsempfehlungen aussprechen und entsprechende Aufwände bis Ende 2017 beziffern. 

Dabei ist insbesondere zu prüfen, wie der Wegfall der Förderung aus dem Programm Soziale Stadt 
kompensiert werden kann. 

gez. P. Heuer, M. Finken
Fraktionsvorsitzende/r
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

TOP 4.4



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Potsdam wächst und neue Wohnquartiere entstehen. Die Bevölkerungsentwicklung und der Zuzug 
von Geflüchteten sind nur zwei Herausforderungen, die bestehende Ehrenamtsstrukturen und 
Strukturen der Stadtteilarbeit vor neue Aufgaben stellen. Und gleichzeitig entstehen in der 
wachsenden Stadt neue Bedarfe zum Beispiel in der Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit, wo es bislang 
gar keine etablierten Strukturen gibt.

Vor dem Hintergrund unklarer Förderperspektiven aus dem Programm Soziale Stadt für die Zeit nach 
dem Jahr 2017 ist es jetzt an der Zeit, Bedarfe und die bestehenden Strukturen auf den Prüfstand zu 
stellen, um auch langfristig eine gute und umfassende Stadtteilarbeit in der Landeshauptstadt 
Potsdam zu sichern. 

TOP 4.4



Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

17/SVV/0184

Betreff: öffentlich
Bezahlbarer studentischer Wohnraum in der Mitte

bezüglich
DS Nr.: 16/SVV/0725

Erstellungsdatum 15.02.2017
Eingang 922: 15.02.2017

Einreicher: FB Stadtplanung und Stadterneuerung 

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

01.03.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Auf Grundlage des Beschlusses 16/SVV/0725 teilt die Verwaltung Folgendes mit:

Die Landeshauptstadt Potsdam hat bereits mit Beschluss des Leitbautenkonzeptes 16/SVV/0269 die 
Möglichkeit zur Schaffung von Wohnungen für Studierende eröffnet.

Mit dem letzten Statusbericht zum Regionalen Wachstumskern (RWK) (DS 17/SVV/0028) macht die 
Landeshauptstadt Potsdam nunmehr deutlich, dass im Zuge der Vergabe weiterer Grundstücke im 
Sanierungsgebiet „Potsdamer Mitte“ der Neubau eines Studentenwohnheims durch das 
Studentenwerk befürwortet wird und im Rahmen einer Direktvergabe ermöglicht werden soll. Um 
jedoch zusätzliche Wohnheimplätze mit einer Warmmiete auf dem Niveau des BAföG-
Wohnkostensatzes schaffen zu können, muss das Studentenwerk durch das Land Brandenburg 
wirtschaftlich in die Lage versetzt werden.

In den kommenden Monaten werden hierzu mehrere Gespräche stattfinden: 

- Im März/April ist eine Runde mit Vertretern der Interministeriellen Arbeitsgruppe Integrierte  
Standortentwicklung (IMAG ISE) und der Landeshauptstadt Potsdam geplant. 
Voraussichtlich im Juli 2017 wird sich das Kabinett des Brandenburgischen Landtages mit 
einem durch die IMAG vorzulegenden Bericht zur Stärkung der RWK befassen. (Bezug: 
17/SVV/0028)

- Im 2. Quartal ist ein Gespräch zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und dem  
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur angedacht, wo unter anderem über 
die Themen soziale Wohnraumförderung und Schaffung von Wohnheimplätzen für 
Studierende gesprochen werden soll.

Wie in der DS 17/SVV/0090 angekündigt soll das Thema „Studentisches Wohnen“ ebenfalls 
Gesprächsthema mit der Wohnungswirtschaft im Mai 2017 werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht abschließend berichtet werden, ob der Beschlussgegenstand 
der DS 16/SVV/0725 erfüllt werden kann. Dennoch kann festgestellt werden, dass die Verwaltung 
auf unterschiedlichen Ebenen versucht, das Thema voranzubringen.

TOP 5.1



Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Die Bearbeitung erfolgt im Rahmen der Kapazitäten der Verwaltung. Soweit die Einbeziehung  des 
Sanierungsträgers als Treuhänder erforderlich ist, erfolgt die Finanzierung dieser Leistungen aus dem 
Treuhandvermögen.

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

TOP 5.1



Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

17/SVV/0211

Betreff: öffentlich
Wohnungstauschzentrale für Potsdam

bezüglich
DS Nr.: 16/SVV/0550

Erstellungsdatum 24.02.2017
Eingang 922:

Einreicher: GB Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung 

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

01.03.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:  Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

In Umsetzung des Beschlusses 16/SVV/0550 sowie zur Umsetzung des wohnungspolitischen 
Konzepts (Maßnahme 3.B auf Seite 47 des Konzepts), demzufolge „mögliche Anreizsysteme für 
Mieter und Vermieter […] für Wohnungstausch modellhaft auf Quartiersebene erprobt“ werden 
sollen, wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Potsdamer Bündnisses für bezahlbares 
Wohnen und Bauen ins Leben gerufen. Weil im Vorfeld Einigkeit bestand, dass eine wichtige 
Zielgruppe für das Thema Wohnungstausch Seniorinnen und Senioren sind, wurden zudem der 
Bereich 384 (Gesundheitssoziale Dienste und Senioren), der Pflegestützpunkt der 
Landeshauptstadt Potsdam sowie die Arbeitsgruppe Wohnen des Seniorenbeirats in die Arbeit der 
Arbeitsgruppe einbezogen. 

Die Arbeitsgruppe trat am 24. November 2016 zum ersten Mal zusammen und widmete sich 
zunächst einer Problembeschreibung. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass zahlreiche 
ältere Menschen in größeren Wohnungen leben, von denen angenommen werden darf, dass diese 
Wohnungen den Bedürfnissen dieser Menschen nicht entsprechen, sondern auch deren 
Möglichkeiten zur Nutzung, Pflege und Reinigung der Wohnung übersteigen. Dieses in der 
Wissenschaft auch als „Remanenzeffekt“ bekannte Phänomen tritt auf, wenn Familienhaushalte 
ihre Wohnungen auch nach familiären Veränderungen wie dem Auszug von Kindern behalten, 
obwohl sich dadurch der Bedarf an Wohnfläche vermindert hat.  

Mit zunehmendem Alter kann der Verbleib in einer großen Wohnung mit Einschränkungen eines 
selbstbestimmten Lebens in einer Wohnung einhergehen. Oft ist es daher der Wunsch vieler 
Betroffener, eine angemessene kleinere Wohnung zu beziehen. Es wird davon ausgegangen, dass 
dieser regelmäßig auch Wunsch daran scheitert, dass solche Wohnungen nicht oder nur zu einer 
Miete zu haben sind, die die bisherige Miete übersteigen.

Fortsetzung S. 3
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Fortsetzung der Mitteilung:

Es ist bekannt und wurde durch jene Mitglieder der Arbeitsgruppe bestätigt, die über 
Praxiserfahrung zum Thema Wohnen im Alter verfügen, dass 

 die betroffenen Menschen das Quartier, in dem sie leben, oft nicht verlassen wollen,
 die Betroffenen selbstbestimmt über ihre Wohnsituation entscheiden wollen,
 sich ältere Menschen aber meistens erst sehr spät, i.d.R. erst im hochbetagten Alter, mit 

einer an den Bedarfen des Alterns orientierten Änderung ihrer Wohnsituation befassen,
 die Hürden für einen Umzug für ältere Menschen neben den Umzugskosten auch in dem 

organisatorischen Aufwand bestehen, 
 auch emotionalen Hürden beispielsweise im Zusammenhang mit der Trennung von Teilen 

der Wohnungseinrichtung existieren,
 in dem Moment, da der Wunsch nach Veränderung oder sogar ein dringender Bedarf 

entsteht, die Betroffenen einen Ansprechpartner benötigen.

Im Ergebnis dieser Bestandsaufnahme bestand Einvernehmen, dass die wichtigste Zielgruppe für 
die weitere Arbeit am Thema nicht-pflegebedürftige ältere Menschen sind, die sich bewusst auf 
ihren Lebensabend einstellen wollen und dabei nach optimalen Wohnmöglichkeiten suchen. 
Gelänge es, diesen älteren Menschen zu helfen, den beschriebenen Wohnungswunsch zu 
erfüllen, hätte dies zur Folge, dass große Wohnungen, die für Familien mit Kindern geeignet sind 
und von denen gesucht werden, zur Verfügung stünden.

Es bestand zudem Einigkeit in der Arbeitsgruppe, dass es weniger um eine technische Lösung 
zur Organisation des Wohnungstauschs – etwa um ein wie auch immer geartetes Tauschportal 
im Internet –  als vielmehr um eine komplexe soziale Aufgabe geht, in der neben 
organisatorischen und ökonomischen Fragestellungen auch eine zielgerichtete Kommunikation 
eine entscheidende Rolle spielt.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe recherchierten auch nach Erfahrungen mit dem Thema 
Wohnungstausch. Es zeigte sich, dass es auch in anderen Kommunen Deutschlands keine 
Praxiserfahrungen gibt, an die bei den vorgenannten Überlegungen angeknüpft werden kann. 
Erfahrungen gibt es jedoch in Potsdam selbst, und zwar mit dem sog. Wohnflächenbonus für 
Mieterinnen und Mieter der ProPotsdam. Die ProPotsdam verzeichnete bisher nur eine niedrige, 
in den jüngsten Jahren zudem rückläufige Zahl an Vertragsabschlüsse. 

In der Sitzung wurden weiterhin erste Ideen, Anregungen und Vorschläge für ein eventuelles 
Projekt zur organisatorischen Ausgestaltung einer Wohnungstauschzentrale zusammengetragen. 

Verabredet wurde zudem unter anderem, 
 die FH Potsdam in die Arbeit der Arbeitsgruppe einzubeziehen, um im Rahmen eines 

praktischen Lehrprojektes die Bereitschaft von Vertretern der Zielgruppe ermitteln zu 
können,

 Die Auswertung der Mieterbefragungen der ProPotsdam, um Aussagen über den 
Bedarf bzw. die Umzugsbereitschaft zu erlangen.

Die geplante Folgesitzung musste wegen Erkrankung mehrerer Arbeitsgruppenmitglieder 
abgesagt werden. Der Folgetermin fand am 16.2.2017 statt. 

Die FH Potsdam stellte dort mögliche Formate für eine Begleitung des Vorhabens vor. Das 
Gespräch mit der FH Potsdam zu einer möglichen Mitwirkung soll vertieft werden, um die 
Optionen stärker auszuloten.

Außerdem wurden in der Sitzung Auswertungen von Mieterbefragungen der ProPotsdam 
vorgestellt. Die Ergebnisse zeigten unter anderem,

 dass es einen nennenswerten Bedarf nach kleineren Wohnungen gibt, 
 der überwiegend, aber nicht ausschließlich, von der in der ersten 

Arbeitsgruppensitzung beschriebenen Zielgruppe getragen wird,
 hochgerechnet auf alle Potsdamer Haushalte von einer mittleren dreistelligen Zahl an 

Haushalten ausgegangen werden kann, die in großen Wohnungen leben und den 
Wunsch haben, sich in ihrer Wohnungsgröße verkleinern zu wollen. 
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Im Ergebnis ihrer zweiten Sitzung vereinbarten die Arbeitsgruppenmitglieder, dass
 die Bedarfsanalyse eine weitere Beschäftigung mit dem Thema rechtfertigt,
 sich dabei aber nicht alleine auf die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren 

konzentriert wird, sondern nach Lösungen für alle Haushalte gesucht wird, die aus 
einer größeren in eine kleinere Wohnung umziehen wollen,

 die FH Potsdam in die weitere Arbeit einbezogen werden soll,
 das Angebot, eine Abfrage unter den Mitgliedern der Potsdamer Mietervereine zum 

Thema vorzunehmen, angenommen werden soll.

Die Arbeitsgruppe verabredete, dass es noch vor Ostern ein nächstes Treffen geben soll.
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